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Kandeksvertragspokitik.
Von W. Martmnl; in Düren.

I. Gr nndbegrisf e.
Beinahe fünf Jahre müssen noch ins Land gehen, ehe 

die mit Oesterreich, Italien, Belgien* und der Schweiz**, 
mit Serbiench, Rnmänienchch und Rußlands* abgeschlossenen 
Handelsverträge ablaufen und doch ist man schon heute in 
amtlichen und nichtamtlichen Kreisen emsig bei der Arbeit 
um die neuen Handelsverträge mit der erforderlichen Gründ­
lichkeit vorzubereiten. Die neuen Handelsverträge sage ich, 
denn die Nothwendigkeit, aus dem eingeschlagenen Wege der 
Handelsvertragspolitik fortzuschreiten, wird angesichts des 
gewaltigen Aufschwunges unserer Ansf..hrindnstrie von kei­
ner Seite geleugnet. Allerdings muß, was bei den jetzt 
giltigen Handelsverträgen nicht in dem wünschenswerthen 
Maße der Fall ist, der inländische Markt zu seinem vollen 
Rechte kommen ohne daß indeß der ausländische darunter 
zu leiden hat, und Sache der Regierung ist es, die schwere 
Aufgabe zu lösen, wie unter eingehendster Prüfung der 
tausendfachen Anforderungen von rechts und links die Inte­
ressen von Landwirthschaft, Händel und Industrie zu wahren sind 
zur Sicherung der materiellen Wohlfahrt unseres Vaterlandes' 

Unter Handelsverträgen versteht man Verträge durch die 
der wechselseitige Waarenverkehr der vertragschließenden 
Staaten geregelt wird. Man nennt sie Tarifverträge, wenn 
sie für bestimmte Waaren bestimmte Zollsätze festlegen; 
MeistbegünstigungZverträge, wenn die Staaten sich verpflich­
ten, jede einem anderen Lande zugestandene Begünstigung 
ohne Weiteres auch sich selbst gegenseitig zu gewähren. Ver­
träge, die einen Tarif- und Meistbegünstigungsvertrag in sich 
fassen, nennt man Tarifverträge mit Meistbegünstigung.

*) Verträge vorn 6. Dezember 1891.
**) 10. Dezember 1891. 
ck) 21. 9. August 1892.
Ih) 21. Oktober 1893.
W) 10. Februar nud 29. Jauuar 1894.

Grade letzter. i,t der bedeutendste Streitpunkt in der ganzen 
VertragSpoliick. Während die einen sie als „hervorragendes 
Ferment für die Weltmirthschaft" preisen und für die Entwicke­
lung von Handel und Wandel im Sinne eines friedlichen Aus­
gleiches der Erwerbsnihigkeiten der einzelnen Länder überaus 
förderlich erachten, glauben andere den ungünstigen Erfolg 
der jetzt lausenden Handelsverträge daraus zurückführen zu 
müssen, daß die Meistbegünstigung allgemein zugestanden, der 
autonome Tarif nahezu aufgehoben wurde. Die Meistbe­
günstigung wird ohne Gegenleistung gewährt.

Deutschland steht im Aieistbegünstigungsverhaltniß zu 40 
Ländern, muß daher, wenn es einem Lande eine besondere 
Begünstigung zuspricht, das den übrigen 39 Staaten gegen­
über auch thun, sofort und ohne irgend welche Vortheile von 
letzteren verlangen zu können. Das ist die Schwäche, denn 
zunächst verliert ein Land durch die Meistbegünstignngsge- 
währung ein gut Stück an Bewegungsfreiheit aus handels­
politischem Gebiete. Es sei mir erlaubt, aus Heft 3 der 
Schriften der Ccntralstelle zur Vorbereitung von Handels­
verträgen ein überaus anschauliches Beispiel zu entnehmen. 
Gesetzt Deutschland habe die Ermäßigung des Einfuhrzolles 
auf französischen Wein abgelehnt, weil es angesichts der 
großen Weineinfnhr aus Frankreich einen allzugroßen Aus- 
fall an Zolle!nnnhmen befürchtet. Später tritt es in Ver­
tragsverhandlungen mit Italien ein. das vor allen Dingen 
Zollermäßignng für einen seiner Hanptansfubrartikel, für 
Wein, foroert. Aus mehreren Gründen möchte Deutschland 
die Forderung erfüllen. Die Folge davon würde aber sein, 
daß die Italien zugestandene Begünstigung auch Frankreich 
zu Gute käme, daß also gerade das eintreten würde, was 
verhindert werden soll. So muß Deutschland auf die ge­
wünschte Ermäßigung für seine Ausfuhr verzichten und von 
einer sonst durchaus wichtigen Maßnahme Abstand nehmen, 
weil es durch die Meistbegünstigung daran behindert ist.

Es kommt hinzu, daß durch die Meistbegünstigung der 
Druck wesentlich vermindert wird, der bei Handelsvertrags­
verhandlungen von dem einen auf den anderen Theil aus-


